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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

72/16 Sonstiges Hochschulrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

HochschultaxenG 1972 §11 Abs1 idF 2001/I/013;

VwRallg;

Rechtssatz

Ein Erlass des Studienbeitrages ist nur in den in § 11 Abs. 1 Hochschul-Taxengesetz genannten Fällen zulässig, nicht

jedoch in sonstigen Fällen; es >ndet sich im gegebenen Zusammenhang also kein ungeregelt gebliebener Sachverhalt.

Eine analoge Anwendung des § 236 Abs. 1 BAO kommt schon aus diesem Grund nicht in Betracht.
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